
Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 

Zusammenfassung der Machbarkeitsstudie „Eignung der 

ehemaligen JVA Blockland als Festivalgelände“ 

Politischer Auftrag 

Initiiert durch den 10-Punkte Plan kulturelle Stadtentwicklung der Bremer Grünen, erhielt das 

damalige Ressort der Senatorin für Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 

(heute: Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, SBMS) im Herbst 2022 den Auftrag, das 

Gelände der ehemaligen Jugend- und Frauen Justizvollzugsanstalt (JVA) im Blockland auf seine kurz- 

sowie langfristige Tauglichkeit als Festivalgelände zu untersuchen. 

Seit Aufgabe der Nutzung als Strafanstalt im Jahr 2006 gab es zahlreiche Überlegungen und 

Prüfungen zur Nachnutzung des Geländes, die aber immer wieder verworfen wurden. Aufgrund der 

Insellage mitten im Blockland, der aktuellen Bebauung, der Anbindung und planungsrechtlichen 

Gebietseinstufung stellten sich für eine potenzielle Instandsetzung des Areals eine Vielzahl zentraler 

Fragen. Insbesondere betraf dies die Themen Zugänglichkeit und Rettungswege, baulicher Zustand 

und rechtliche Rahmenbedingungen, deren Klärung in einer Machbarkeitsstudie durch das Büro 

endboss (Hannover) erarbeitet werden sollte. 

Im Rahmen des mit Mitteln der Städtebauförderung finanzierten Integrierten Entwicklungskonzeptes 

(IEK) Gröpelingen wurde die Machbarkeitsstudie als Teilprojekt des Projektes 3.9 „Naherholungspark 

Grüner Bremer Westen“ in Auftrag gegeben, denn das Gelände der ehemaligen JVA liegt im Umgriff 

dieses Städtebauförderungsgebiets. Es liegt abseits im Stadtteil und wird durch die Autobahn 27 und 

die Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven vom Rest des Gebietes getrennt. 

Die Erarbeitung der Machbarkeitsstudie durch den externen Auftragnehmer wurde von einer 

ressortübergreifenden Arbeitsgruppe unter Leitung des Referates Stadtumbau bei der SBMS aktiv 

begleitet. Abschließend konnte jedoch keine vollständige Einstimmigkeit über die finalen Aussagen 

erzielt werden und nicht alle fachlichen Anmerkungen in der letzten Fassung der schriftlichen 

Ausarbeitung abgebildet werden. 

Erweiterung der Fragestellung 

Da schnell deutlich wurde, dass eine Herstellung des Geländes ausschließlich für temporäre 

Veranstaltungen finanziell schwer begründbar bzw. von keiner Seite finanziell tragbar wäre, wurde 

die Untersuchungsperspektive erweitert. Das beauftragte Büro schlug vor, während der 

Untersuchung die Einbeziehung möglicher zusätzlicher Nutzungsoptionen und deren Synergieeffekte 

bei der Geländeentwicklung in Ansätzen mitzudenken (z. B. Flächen für Kulturschaffende, 

Naherholung, Klimaschutz und -anpassung) und bei Erarbeitung der verschiedenen Szenarien zu 

berücksichtigen. Dies wurde von der Arbeitsgruppe als sinnvoll erachtet, wenngleich klar war, dass 

weitere Nutzungsoptionen im Kontext dieser Studie nicht umfassend untersucht, sondern nur 

oberflächlich einbezogen werden konnten. 

Was wurde in der Machbarkeitsstudie untersucht und was sind zentrale Ergebnisse? 

Konkret wurden in der vorliegenden Studie Fragen der Sicherheit der Besucher*innen und der 

Erschließungssituation, der Erreichbarkeit des Geländes, der bau- und planungsrechtlich relevanten 

Aspekte, der Lärm- und Naturschutzaspekte sowie der Nutzungsmöglichkeiten der vorhandenen 

Infrastruktur, insbesondere zur Schadstoffbelastung und dem Zustand des Gebäudebestandes 

beantwortet. Zudem wurden die Ergebnisse der Befragung von bremischen Kulturschaffenden und 

anderer Akteur*innen dargestellt. Dies sollte gewährleisten, dass konkretes Wissen zum Nutzungs- 

und Bespielungsinteresse gewonnen werden konnte, da Veranstaltungen auf dem Gelände bzw. 
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Trägerschaften ein vorhandenes Interesse potenzieller Veranstalter*innen voraussetzen. Weiterhin 

wurden anhand von vier Szenarien unterschiedliche Nutzungsvarianten dargestellt, die sich sowohl in 

der Art der Nutzung als auch hinsichtlich Personenzahl, Lautstärke, Ausmaß der einbezogenen 

Geländefläche, Fokussierung auf vorhandene Synergieoptionen usw. stark unterscheiden und 

dementsprechend unterschiedliche Umsetzungsschritte bedingen und Kosten verursachen würden.   

Auch vorherige Studien und Ideen, das Gelände zugänglich zu machen, wurden einbezogen. 

Hintergrund war die Annahme, dass Synergien aus verschiedenen Planungen genutzt werden 

könnten. So besteht beispielsweise seitens der Grünordnung (SUKW) ein langjähriges Interesse, 

einen Radweg durch das Gelände, oder daran entlang, zu führen und an das bestehende Wegenetz 

anzuschließen.  

Die bereits erwähnten Sicherheitsaspekte beziehen sich zum einen auf die Fluchtwege der 

potenziellen Besucher*innen. Ein zentrales Thema stellt hier die Schaffung eines zweiten 

Fluchtweges dar. Dafür wurden unterschiedliche Varianten erarbeitet. So ist die derzeitige 

Verfügbarkeit von Rettungswegen – zumindest für größere Veranstaltungen – unzureichend. Ein 

zweiter Rettungsweg von ausreichender Breite und permanenter Befahrbarkeit stellt somit eine 

weitere zentrale Voraussetzung für eine Festivalnutzung dar. Je nach Streckenführung setzt dies 

einen größeren baulichen Aufwand insbesondere im Hinblick auf die ggf. notwendige Anpassung von 

Tunnel- bzw. Brückenbauwerken und die ggf. notwendigen Flächenankäufe voraus. Erst dann kann 

ein Rettungskonzept tragfähig werden. Ein Sicherheitskonzept muss dann immer für die jeweils 

konkret geplante Veranstaltung erstellt und mit der Feuerwehr abgestimmt werden. Zum anderen 

ergeben sich weitere untersuchte Sicherheitsaspekte durch Gefahrenstellen auf dem Gelände 

(„Nato-Stacheldraht“) oder den teilweise baufälligen Zustand vorhandener Gebäude, die es zu 

sichern gelten würde.  

Die Gebäude der ehemaligen JVA und deren mögliche Nachnutzung sind ein weiteres komplexes 

Thema der Untersuchung, das ebenfalls direkten Einfluss auf Themen wie Sicherheit 

(Verkehrssicherung) aber auch auf Nutzungsmöglichkeiten und Veranstaltungsinfrastruktur hat. 

Ebenso besteht ein Zusammenhang mit der Schallpegeluntersuchung. Die ehemaligen Zellentrakte 

sind zu großen Teilen schadstoffbelastet und abgängig. Andere Gebäude, wie die ehemaligen 

Freigängerhäuser sind zwar ebenfalls belastet, aber grundsätzlich noch in solidem Zustand und 

befinden sich auf stabilem Untergrund, der beim Bau der JVA angelegt wurde und bis heute tragfähig 

ist. Ideen zum Umgang mit den Gebäuden reichen von der Absicherung mit Bauzäunen bei 

Einzelveranstaltungen bis hin zu Nachnutzungsoptionen mit öffentlicher Nutzung und sind für alle 

Bestandsgebäude sehr individuell, anhängig vom Zustand, der Schadstoffbelastung und anderen 

Faktoren. Zudem spielt die Frage der Verwendbarkeit noch vorhandener Strom-, Wasser- und 

Gasleitungen eine Rolle, deren Wiederherstellungsaufwand zum aktuellen Zeitpunkt nicht 

vollumfänglich geklärt ist. 

Ein weiteres übergeordnetes Thema ist das bestehende Bauordnungs- und Planungsrecht. Je nach 

temporärer Nutzung oder dauerhafter Herrichtung des Geländes ergeben sich Anforderungen aus 

dem Bauordnungsrecht (BremLBO) und dem Planungsrecht (BauGB). Aktuell ist das gesamte Gelände 

im Flächennutzungsplan (FNP) als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. Zudem ist das Gebiet im 

bestehenden Bebauungsplan als Sondergebiet JVA festgesetzt. Langfristige Nutzungen der Fläche 

würden somit eine Änderung des Planungsrechts (Bebauungsplan und Flächennutzungsplan) 

erfordern. Für die einzelnen Gebäude würde die Nutzung in jedem Fall auch die Stellung von 

Bauanträgen nach Bauordnungsrecht voraussetzen. 

Neben der Klärung der Maßnahmen, die nötig für eine Nutzung bzw. Instandsetzung des Geländes 

sind, ging es in der Machbarkeitsstudie auch um die Frage des vorhandenen Interesses der Bremer 

Kulturszene an der Bespielung des Geländes (s. o.). Teil der Machbarkeitsstudie war deshalb ein 
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mehrstufiges Beteiligungsverfahren. Zur Bedarfsermittlung wurden unterschiedliche empirische 

Methoden angewendet, wie Umfragen und Expert*inneninterviews. Laut den Ergebnissen der 

Befragungen besteht von Seiten der Bremer Kulturszene ein großes Interesse an der Nutzung des 

Geländes als Veranstaltungsfläche. Allerdings wird eine monofunktionale Nutzung des Geländes 

kritisch gesehen, da in diesem Falle keine Synergieeffekte genutzt werden könnten. Dies würde die 

tatsächliche Umsetzbarkeit und Finanzierung nicht nachhaltig ermöglichen: Der Herstellungsaufwand 

für eine ausschließliche punktuelle Festivalnutzung an wenigen Wochenenden im Jahr wäre zu hoch. 

Die Ideen aus der Beteiligung von Kulturschaffenden, Verwaltung, Politik und anderen Akteur*innen 

sind sehr breit gefasst und reichen von reinen Musikfestivals bis hin zu zahlreichen Ideen im Bereich 

Sozio-Kultur, Kunst und Naherholung sowie dem Wunsch, das Gelände in kollektiver und 

kooperativer Zusammenarbeit als vielseitigen Veranstaltungsort mit weiteren Nutzungsoptionen zu 

gestalten. Einige Beiträge knüpfen an schon länger bestehende Planungsideen an, wie beispielsweise 

die Öffnung des Geländes für den Ausbau eines Radweges über das ehemalige JVA-Gelände in 

Richtung Ritterhude oder die Nutzung des Ortes für Photovoltaikanlagen. 

Resümee 

Die vielschichtigen Untersuchungen ergeben, dass große Herausforderungen bewältigt werden 

müssen, um das Gelände für eine Festivalnutzung herzustellen, und dem jeweiligen Nutzungskonzept 

anzupassen. Dies gilt sowohl für punktuelle, temporäre Nutzungen als auch für permanente 

Nutzungen. Wobei eine temporäre Nutzung mit der Einrichtung ausschließlich mobiler 

Infrastruktur und im aktuellen Geländezustand nach Einschätzungen von Fachexpert*innen als zu 

teuer und aufwendig eingeschätzt wird und dementsprechend nicht als realistisch machbar 

einzuordnen ist. 

Auch eine dauerhafte Nutzung als Standort für Festivals ist nur unter bestimmten Bedingungen 

denkbar. Die genauen Rahmenbedingungen und Aufwände für eine solche Nutzung variieren je nach 

Nutzungszweck und -intensität und vor allem in Abhängigkeit der Besucher*innenzahl stark. Denn 

Festivals können sowohl große Musikveranstaltungen mit Übernachtung auf dem Gelände über 

mehrere Tage als auch kleine ruhige Nachmittagsveranstaltungen, wie beispielswiese ein 

Literaturfestival, sein. Für diese verschiedenen Arten von Festivals benötigt man unterschiedliche 

bauliche und technische Voraussetzungen, die auch in der Finanzierung deutlich zu unterscheiden 

sind. Somit lässt sich eine Eignung nicht pauschal mit ja oder nein beantworten, sondern hängt 

immer auch von Prioritätensetzung bzw. den damit vorhandenen (finanziellen) 

Rahmenbedingungen ab. 

Unabhängig von dem Umfang der Nutzung für kulturelle Zwecke sind einzelne Aspekte und die 

damit verbundenen Kosten aber unabdingbar zu berücksichtigen. Der entscheidendste und 

umfangreichste Aspekt dabei ist ein zweiter Flucht- und Rettungsweg über den Nordwesten des 

Geländes (parallel zum Maschinenfleet), der aufgrund des aktuellen Zustandes der Zufahrtstraße 

(Carl-Krohne-Straße) und den baulichen Beschränkungen durch mehrere dort befindliche 

Brückenbauwerke auch als Hauptzufahrtstraße fungieren sollte. Des Weiteren wäre immer eine 

Absicherung bzw. Absperrung aller nicht sanierten oder genutzten Gebäude erforderlich evtl. ergänzt 

durch einen Sicherheitsdienst. Zudem ist von Seiten des Flächeneigentümers/-verwalters (IB) 

deutlich gemacht worden, dass bei einer dauerhaften Nutzung ein Verkauf oder eine Verpachtung 

des Gesamtgeländes an einen möglichen Träger notwendig wäre, um jedwede Fragestellungen der 

Verkehrssicherungspflicht und Haftung deutlich zuordnen zu können. 

Grundsätzlich ist für eine zielführende und effiziente Nutzung zudem mit der Herstellung von 

permanenter Infrastruktur (Backstage, Toiletten/Duschen, Wasser-, Abwasser- und Stromanschluss, 

evtl. weiteres) zu rechnen, um die nachfolgenden Kosten für die einzelnen Veranstalter niedrig zu 
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halten und das Gelände attraktiv zu machen. Flankierende Nutzungen, die über regelmäßige Festivals 

und Veranstaltungen hinausgehen, sind zudem, wie bereits erwähnt, wichtig, um das Gelände 

umfänglicher und nachhaltiger zu Nutzen und die Umsetzung wirtschaftlich zu gestalten. 

Die Absperrung von Gebäuden oder Gebäudeteilen ist aufwendig und kostenintensiv, sodass sich 

hierdurch wie auch durch die Erwägung flankierender Nutzungen die Frage nach einer Entkernung 

und/oder Sanierung einzelner Gebäude stellt. Hierfür würden hohe finanzielle Ressourcen benötigt, 

die entweder von den verantwortlichen Ressorts bereitgestellt oder durch Fördergelder bezuschusst 

werden müssten. Zudem müsste auch der dauerhafte Unterhalt der geschaffenen bzw. sanierten 

Infrastrukturen finanziell geklärt werden. Mitzudenken ist auch immer, dass das Planungsrecht an 

das Nutzungskonzept angepasst und abgestimmt und der dafür notwendige Umsetzungszeitraum in 

den Planungen berücksichtigt werden muss. 

Zentrales Ergebnis der Untersuchung ist damit, dass ohne umfängliche vorherige Maßnahmen ein 

(größeres) Festival nicht durchführbar ist, da die sicherheitstechnischen Grundvoraussetzungen 

nicht gewährleistet werden können. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen bedürfte es einer hohen 

politischen Priorisierung des Themas „Festivalfläche für Bremen“ und einer damit einhergehenden 

Bereitstellung von finanziellen Ressourcen. Dies erscheint zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund der 

Haushaltslage des Landes Bremen als eher unrealistisch.  

Die zweite Möglichkeit, wenn die Bereitschaft der Stadt bestünde, wäre, nach Interessenten aus 

Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und Kulturszene zu suchen, die ein Interesse an der langfristigen 

Entwicklung bzw. Umwandlung des Geländes hätten (ggfs. im Zuge eines 

Interessenbekundungsverfahrens zum Erwerb oder zur langfristigen Anpachtung bei Finanzierung 

durch die Interessenten).  

Hierfür löst man sich allerdings von der Idee, auf dem ehemaligen JVA-Gelände gleich mit großen 

Veranstaltungen zu starten und passt die Nutzungsideen den derzeitigen Rahmenbedingungen an. So 

ergeben sich eventuell Möglichkeiten, die eine kulturelle Nutzung dennoch machbar machen 

könnten. Hier hilft ein Blick auf die Ergebnisse der empirischen Erhebungen innerhalb der Bremer 

Kulturszene: Mehrmals wurde im Erarbeitungsprozess beispielsweise auf den Mangel an Ateliers-, 

Probe- oder auch Lagerräumen verwiesen sowie ein Interesse an kollektiven Nutzungskonzepten 

geäußert. Dies berücksichtigend stellt sich die Frage, ob es sinnvoller ist, sich der Fläche mit „kleinen“ 

Nutzungen anzunähern und sich den aktuell gegebenen Umständen anzupassen. Schritt für Schritt 

könnten durch Pioniernutzungen Gebäude ertüchtigt und nutzbar gemacht werden und ein 

kollektiver Ort der Begegnung geschaffen werden, der irgendwann auch kleinere bis mittlere 

Veranstaltungen zulassen würde. Davon würde dann auch die breitere Öffentlichkeit profitieren. Für 

eine weitere Nutzung als bspw. Atelierflächen würden sich insbesondere die sog. Häuser des 

gelockerten Vollzugs sowie das Freigängerhaus anbieten, für Lagerflächen die Garagen sowie das 

ehemalige Heizwerk. Die ehem. Sporthalle sowie die ehem. Aula sind evtl. in verschiedenen 

Entkernungszuständen und nach umfangreichen Schimmelsanierungsmaßnahmen für (Halb-) 

OutdoorVeranstaltungen geeignet. Die Zellentrakte und der ehem. Verwaltungstrakt hingegen sind 

voraussichtlich kaum noch nachnutzbar. 

Abschließend lässt sich noch einmal feststellen: Die Besonderheit und der große Wert des Geländes 

liegen darin, dass es eine der größten noch in städtischem Besitz befindlichen Flächen darstellt. Eine 

Brachfläche, die Herausforderungen, aber eben auch Potentiale aufweist. Daraus können 

Möglichkeitsräume entstehen (Erbpacht, günstige Verpachtung, baurechtliche 

Gestaltungsspielräume), aber es obliegt eben auch der Stadtgesellschaft, sich über eine Nutzung des 

Areals Gedanken zu machen. Sie muss sich die Frage stellen, was es ihr wert ist, in das Gelände zu 
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investieren und es für die Stadtgesellschaft zu öffnen. Dazu muss realistisch eingeschätzt werden, 

was von wem leistbar ist – und was nicht. 

Fakt ist auch, dass besser früher als später eine Entscheidung darüber getroffen werden muss, wie 

das Gelände zukünftig genutzt werden soll. Denn der Verfall des Geländes – insbesondere der 

schadstoffbelasteten Gebäude – geht konstant voran. Das Gelände verwaldet und unterschiedliche 

Tier- und Pflanzenarten siedeln sich an. Zudem muss unabhängig von einer kulturellen Nutzung ein 

Umgang mit den auf dem Gelände verbauten Schadstoffen gefunden werden. Es besteht 

Handlungsbedarf. 

 

Bei allgemeinen Anliegen oder Fragen zu möglichen Nutzungskonzepten, wenden Sie sich gerne an 

die Referent*in für Kulturflächenkoordination (jeen.burdorf@bau.bremen.de), die Referentin für 

Flächennutzungs- und Standortplanung (sarah-carina.bruhse@bau.bremen.de) oder die 

Immobilienentwicklerin bei Immobilien Bremen (IB) (bettina.wagner-

pribbernow@immobilien.bremen.de).   

 

gez. Heinemann, Krapf, Burdorf 
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